
 Stammdaten für Ausbilderinnen/Ausbilder
Name: Vorname:

Titel: geb. am

Anschrift (dienstlich): Anschrift (privat): 
Firma: 

Straße: Straße:

PLZ Ort: PLZ Ort: 

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Berufliche Qualifikation / Prüfungen: 
Berufsausbildung: Prüfung bestanden am: Prüfende Stelle: 
-

- 

-

Nachweis hat dem/der Ausbildungsberater/-in vorgelegen:      ja     nein

Stellung / Funktion im Betrieb 

Ausbilder/-in für den/die Ausbildungsberuf/e (ggf. mit Fachrichtung) 
- 

- 

- 

Ausbilderprüfung gem. § 4 AEVO Nachweis gem. § 6 Abs. 4
Nachweis gem. § 6 Abs. 1 Nachweis gem. § 7
Nachweis gem. § 6 Abs. 2 Vorlage des Nachweises gem. § 4 erfolgt
Nachweis gem. § 6 Abs. 3 bis :

selbst Ausbildende/-r nicht hauptberuflich Ausbilder/-in
hauptberuflich Ausbilder/-in

In der Person der/des Ausbilderin/Ausbilders und der/des Ausbildenden liegen keine Gründe, die der 
Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes ( § 29 / 30 BBiG ) entgegenstehen. Insbesondere 
besteht kein Verbot, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen ( § 25 JArbSchG ). Die erhobenen Daten 
werden von der IHK elektronisch gespeichert und im Zusammenhang mit der Ausbildung verarbeitet. 

________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Ausbildungsbetrieb  Unterschrift Ausbilder/in 

Stand: 03/2024



§ 29 BBiG
Persönliche Eignung 

Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, wer 

1. Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder

2. wiederholt oder schwer gegen dieses Gesetz oder die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat.

§ 30 BBiG
Fachliche Eignung 

(1) Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlich sind.

(2) Die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, wer
1. die Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden

hat,
2. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde oder eine

Abschlussprüfung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule in einer dem
Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat, oder

3. eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule in einer dem Ausbildungsberuf
entsprechenden Fachrichtung bestanden hat,

und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder das sonst zuständige Fachministerium kann
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bestimmen, welche
Prüfungen für welche Ausbildungsberufe anerkannt werden.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder das sonst zuständige Fachministerium kann
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, für einzelne Ausbildungsberufe bestimmen, dass abweichend
von Absatz 2 die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten nur besitzt, wer

1. die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 oder 3 erfüllt und eine angemessene Zeit in seinem
Beruf praktisch tätig gewesen ist, oder

2. wer die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 3 erfüllt und eine angemessene Zeit in seinem
Beruf praktisch tätig gewesen ist oder

3. für die Ausübung eines freien Berufes zugelassen oder in ein öffentliches Amt bestellt ist.

(5) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann nach Anhörung des Hauptausschusses
des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmen, dass der Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten gesondert nachzuweisen ist. Dabei können Inhalt, Umfang und Abschluss
der Maßnahmen für den Nachweis geregelt werden.

(6) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die die Voraussetzungen der Absätze
2, 4 oder 5 nicht erfüllen, die fachliche Eignung nach Anhörung der zuständigen Stelle widerruflich
zuerkennen.
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§ 25 JArbSchG
Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen 

(1) Personen, die

1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren,

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als Arbeitgeber,
Ausbildender oder Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil von Kindern oder
Jugendlichen begangen haben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184b, 225
des      Strafgesetzbuches,

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz oder

5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder nach dem Gesetz über die
Verbreitung jugendgefährdender Schriften wenigstens zweimal rechtskräftig verurteilt worden
sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im
Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der
Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden. Eine
Verurteilung bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tage ihrer Rechtskraft fünf Jahre
verstrichen sind. Die Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt
verwahrt worden ist, wird nicht eingerechnet.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die wegen einer
Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt
worden ist. Eine Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tage ihrer rechtskräftigen
Festsetzung fünf Jahre verstrichen sind.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch die
Personensorgeberechtigten.
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